
Notengebung am Gymnasium 
 
 

große Leistungsnachweise 
 

• Schulaufgaben 
 
 
����  werden in den Kern- 

fächern geschrieben 
(5. Klasse: D, M, E) 

 
���� müssen immer mind.  

eine Woche im Voraus 
angekündigt werden 

 
���� können unter best.  
 Voraussetzungen durch 
 kleine Leistungsnach-

weise ersetzt werden 
 
���� können in höheren 
 Jahrgangsstufen in den 
 Fremdsprachen auch 
 mündlich abgehalten 
 werden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kleine Leistungsnachweise 
 

• mündliche 
 

+ Rechenschaftsablagen 
    (Abfragen) 
+ Unterrichtsbeiträge 
+ Referate 
 

• schriftliche 
 

+ Stegreifaufgaben 
    (Extemporalen,  
    „Exen“) 

 

 
����  werden in allen Fächern 
  eingefordert 
 
���� werden nicht ange- 

kündigt 
 
+ Kurzarbeiten 
    (klassenintern) 
+ Tests 
    (jahrgangsstufen- 
    übergreifend:  
    schulintern oder   
    bayernweit) 

 
���� müssen angekündigt 
 werden (siehe SchA) 
 
���� können Schulaufgaben 
 ersetzen (5. Klasse: 

2 KA statt 4. SchA in D) 


